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T r a n s p o r t a u f t r a g

Wie bereits telefonisch vereinbart, führen Sie in unserem Auftrag folgenden Transport durch:

Planen-Auflieger 13,60 ldm, 2,60m durchgehende Innenhöhe, Beladung seitlich wie auch von hinten möglich

LkW-Nr.   

Entladetermin:

Ladetermin: 22.05.2024

23.05.2024

06:00

12:00 Fix!!!

18:00bis

Unterm Bahnhof 10

D 30938 Burgwedel

Am Berkhopsfeld 4

Rossmann Logistik Service GmbH

D 98574 Schmalkalden

Thüringer Hygiene Papier Logistik GmbH

 1313325

Ladestelle: Entladestelle:

Hygiene-Papier 34,00 PAL KG 5.436,00

 34,00

NEUES LAGER / laden 17:00 Uhr / Termin: 12:00 Uhr / Tour-Nr.: 0005328263 / Lieferschein: 

9271402592 / kein EP-Tausch

Auftragsinfo:

Beachten Sie die Punkte „Palettenvereinbarung“ und „Transportinformationen“ des Transportauftrages, 

da sonst Frachtabzug droht!!!

Bemerkung: WPR 7176

Gem. CMR / HGB zu Ihren LastenVersicherung:

Fracht: 500,00 Euro all in

Ist Lademitteltausch vereinbart, so müssen die Lademittel (EUR-Paletten, DD-Paletten und EUR-Gitterboxen) Zug-um-Zug getauscht werden und durch einen Palettenschein dokumentiert

werden. Der Beleg ist zusammen mit den übrigen Frachtpapieren einzureichen. Ein Nichttausch an der Entladestelle entbindet nicht von der Tauschpflicht. Bei Nichttausch berechnen wir

10,00 € für Tauschpaletten, sowie 100,00 € für EUR-Gitterboxen zzgl. einer Bearbeitungsgebühr von 15,00 €. Lademittelrechungen werden mit der Fracht verrechnet. Bei Gutschriftserstellung

wird die Bearbeitungsgebühr nicht erstattet. Werden die Lademittel nicht direkt bei der Beladung getauscht, sind diese selbstständig innerhalb von 14 Tagen, nach Ladedatum, an die Ladestelle

zurückzuführen. Nach dieser Frist zurückgebrachte Lademittel, sowie defekte Lademittel werden nicht gutgeschrieben. Etwaige Nebenabsprachen des Lademitteltausches, müssen schriftlich 

erfolgen. 

Palettenvereinbarung:

Wir setzen voraus, dass Ihr Fahrzeug mit ausreichend Seitenbrettern, Spanngurten (mind. 9m), Antirutschmatten und Kantenschonern ausgestattet ist. Der Laderaum muss besenrein und

geruchsneutral zur Verfügung gestellt werden. 

Ladungssicherung:



@@BETREFF LISTRANSPORTAUFTRAG@@

Seiten:

21.05.2024  15:05:35Datum:

Achtung: Abrechnung nur unter Nr.:        808272

Fürst Transporte GmbH

Kurze Straße 2

31832 Springe

Seite 2 von 2

Bei Problemen bzw. Verzögerungen im Transportablauf sind wir, sofort, unter der unten genannten Telefonnummer zu informieren.

Sollte in der Auftragsinfo eine Bekanntgabe von Gewichten, Lieferscheinnummern oder sonstigen Informationen gefordert sein, so sind diese unmittelbar nach der Beladung an uns zu 

übermitteln. Ferner sind innerhalb von 48 Std. nach der Be- und Entladung, der Tag, die Eintreffzeit, der Beginn und das Ende der jeweiligen Tätigkeit, unter Angabe der Tournummer formlos zu 

melden. Zur Übermittlung nutzen Sie bitte die E-Mailadresse dispo@schwank-spedition.de . Die transportbegleitenden Papiere sind vollständig (lückenlos, leserlich und jeweils mit Datum, 

Stempel und Unterschrift), innerhalb von 7 Tagen, an uns, zurück zu senden. Alle Transportdokumente müssen durch die obige Abrechnungsnummer gekennzeichnet sein. Zusätzlich bitten wir 

Sie, die Abrechnungsnummer auf Ihrer Rechnung aufzuführen.

Wird den oben genannten Punkten nicht Folge geleistet, so bringen wir zusätzliche Bearbeitungskosten in Höhe von 25,00 € pro Auftrag, an der mit Ihnen vereinbarten Fracht, in Abzug.

Transportinformationen:

Bitte melden Sie sich streng neutral im Auftrag der Schwank Spedition GmbH. Der Auftrag unterliegt der Haftung und den Bestimmungen nach HGB oder CMR. Entsprechende Versicherung

muss durch Sie eingedeckt sein und uns in Kopie vorgelegt werden. Weiterhin setzen wir voraus, dass alle für den Transport erforderlichen Genehmigungen sich in Ihrem Besitz befinden und

uns ebenfalls in Kopie vorgelegt werden. Absoluter Kundenschutz ist Vertragsvoraussetzung, für jeden Fall der Zuwiderhandlung sind wir berechtigt, einen Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR 

zu berechnen.

Gemäß des Gesetzes zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung im gewerblichen Güterkraftverkehr bestätigen Sie hiermit ausdrücklich, dass Sie alle Vorschriften des GüKG und des

GüKBillBG in der jeweils aktuellen und gültigen Form einhalten. Weiter versichern Sie, dass Sie über die für den Transport erforderlichen Erlaubnisse und Berechtigungen nach Paragraph 

3,6 GüKG verfügen und nur Fahrpersonal mit der erfoderlichen Arbeitsgenehmigung einsetzen. 

Mit Annahme des Auftrages bestätigen Sie uns die Zahlung und Einhaltung des Mindestlohngesetzes.

Gerichtsstand für beide Parteien ist Rüdesheim am Rhein.

Sie verpflichten sich, auch ohne Gegenzeichnung, zur Auftragsdurchführung zu den vorgenannten Vereinbarungen. Im Falle einer nachträglichen Stornierung Ihrerseits, sind Sie zur

Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges verpflichtet bzw. tragen etwaigen Mehraufwand, der uns bei der Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges entsteht. Die Ware darf ohne Genehmigung 

weder umgeladen, noch an Dritte verkauft werden! Der Be- und Entladetag ist standgeldfrei.

Zahlungsziel: max. 30 Tage ab Eingang sämtlicher Transportdokumente 

Wir erbitten eine kurze Auftragsbestätigung per FAX / E-Mail mit LKW-Kennzeichen, Autotelefonnummer und Eintrefftermin an der Beladestelle!

LKW: .............................................  Autotelefon: ...............................  Eintrefftermin Ladestelle: .................................

Für die ordnungsgemäße Transportdurchführung bedanken wir uns im voraus.

Besonderes:

i. A. Wesley Rodriguez Tomacen

Mit freundlichen Grüßen

D - 65391 Lorch

Gewerbepark Wispertal 32

verkauf@schwank-spedition.deE-Mail:

+49 (0) 6726 - 805050Fax:

+49 (0) 6726 - 805051Tel:

Schwank Spedition GmbH


